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Anlage zur Schulordnung: 
Benutzerordnung für Fachräume und EDV-Räume 

in der Heinrich-Kleyer-Schule 
 
 
Da Schülerinnen und Schüler die Benutzer der Einrichtung und der Rechner in den 
Fach- und EDV-Räumen sind, tragen sie auch eine Verantwortung für die 
Instandhaltung und Funktion der Räume. 
 

1. Das Mitbringen von Essen und Getränken in diese Räume ist nicht gestattet! 

2. Schülerinnen und Schüler, als Benutzer des Inventars, sind zu einem schonenden 
Umgang mit den Geräten verpflichtet. Mängel und Schäden sind der Lehrkraft zu 
melden. 

3. Das Manipulieren von Computern und Steckverbindungen aller Art, um die 
Funktionsfähigkeit des Systems zu stören, werden geahndet. 

4. Eigenmächtiges Aufspielen von Software, Manipulationen der Software sowie das 
Kopieren von Software ist verboten. 

5. Online-Dienste dürfen nicht privat genutzt werden. 

6. Kostenpflichtige Seiten dürfen nicht aufgerufen werden. 

7. Rassistische, pornographische und anderweitig verbotene Inhalte dürfen weder 
geladen, erstellt noch gespeichert werden. 

8. Bei der Erstellung von Webseiten oder der Formulierung von E-Mails sowie bei 
Messages dürfen keine beleidigenden oder diskriminierenden Formulierungen 
benutzt werden.  

9. Alle Geräte und benutzten Teile in diesen Räumen sind vor dem Verlassen des 
Raumes wieder in den ursprünglichen Zustand zu versetzen. Nicht ausgeführte 
Druckaufträge sind aus den Druckerwarteschlangen zu löschen. 

10. Die Räume sind aufgeräumt und sauber zu verlassen. 

 

Zuwiderhandeln kann zu pädagogischen Maßnahmen und Ordnungs-
maßnahmen nach §82 HSchG führen (z.B. Ausschluss vom Unterricht, 

Versetzung in eine andere Klasse, Verweisung von der Schule). 
Bei Verstoß gegen gesetzliche Bestimmungen sind zivil- oder 

strafrechtliche Folgen nicht auszuschließen! 
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